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Antrag 

der Abgeordneten Doris Rauscher, Diana Stachowitz, Michael Busch, Martina 
Fehlner, Christian Flisek, Dr. Simone Strohmayr, Ruth Waldmann, Alexandra 
Hiersemann, Ruth Müller SPD 

Kinder und Jugendliche stärken I: 
Keine wertvolle Zeit mehr für die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz 
verlieren 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene konstruktiv und lösungs-
orientiert für die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz einzusetzen. Dies 
schließt insbesondere ein, dass die Staatsregierung sich bei den bevorstehenden Ver-
handlungen auf Bundesebene und im weiteren Verlauf des parlamentarischen Verfah-
rens zur Umsetzung des Projekts bei den zuständigen Akteuren für die Auflösung et-
waiger Bedenken einsetzt. 

 

 

Begründung: 

Die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz, zu der sich die Bundesrepublik 
Deutschland mit Unterzeichnung der UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet hat, ist ein 
wichtiger Baustein zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen. Sie setzt die entspre-
chenden Vereinbarungen um, zu denen sich CDU/CSU und SPD in ihrem Koalitions-
vertrag für die 19. Legislaturperiode verpflichtet haben. Darin wird zu Recht festgehal-
ten, dass Kinder Grundrechtsträger sind und ihre Rechte für alle Vertragsparteien Ver-
fassungsrang haben. 

Es ist jetzt an der Zeit, endlich den entscheidenden Schritt für die umfassende Stärkung 
von Kindern, Jugendlichen und Familien in Deutschland zu tun. Dabei dürfen das 
Schutzbedürfnis und die Rechte von Kindern nicht hinter anderen Interessen zurückfal-
len. Die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz ist deshalb ein wichtiger und 
notwendiger Schritt, um wirksame Reformen zum Schutz und Wohl der Kinder sowie 
zur Förderung ihrer Beteiligung und Entwicklung abzuleiten. Ziel muss es dabei sein, 
die Kinderrechte so stark wie möglich präsent zu machen und im Grundgesetz zu ver-
ankern. Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat die Bundesrepublik Deutsch-
land mehrfach ausdrücklich aufgefordert, Kinderrechte in die Verfassung aufzunehmen. 
Das Deutsche Institut für Menschenrechte und viele Kinderschutzvereinigungen fordern 
sie seit langem. Fast 80 Prozent der Bevölkerung in der Bundesrepublik unterstützen 
das. 

Dennoch wurde nach Vorlage des Gesetzentwurfs des Bundesjustizministeriums im 
November 2019 bislang noch immer kein Weg zur Umsetzung des Vorhabens gefun-
den, obwohl die sozialdemokratische Fraktion im Koalitionsausschuss mehrfach zu-
gunsten einer Einigung und einer zeitnahen Lösung auf den Koalitionspartner zugegan-
gen war. Die Staatsregierung wird daher aufgefordert, sich mit Nachdruck für konstruk-
tive Lösungen und eine zeitnahe Umsetzung einzusetzen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 

Antrag der Abgeordneten Doris Rauscher, Diana Stachowitz, Michael Busch u.a. 
SPD 
Drs. 18/9830 

Kinder und Jugendliche stärken I: 
Keine wertvolle Zeit mehr für die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz 
verlieren 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Doris Rauscher 
Mitberichterstatterin: Petra Högl 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 
federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Integration hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 31. Sitzung am 15. Ok-
tober 2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Antrag in seiner 42. Sitzung am 26. November 2020 mitberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Doris Rauscher 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Doris Rauscher, Diana Stachowitz, Michael Busch, 
Martina Fehlner, Christian Flisek, Dr. Simone Strohmayr, Ruth Waldmann, 
Alexandra Hiersemann, Ruth Müller SPD 

Drs. 18/9830, 18/11782 

Kinder und Jugendliche stärken I: 
Keine wertvolle Zeit mehr für die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz 
verlieren 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Markus Rinderspacher 

V. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über eine Europaangelegenheit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die vorliegende Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die GRÜNEN, die SPD, die FREIEN WÄHLER, 

die CSU, die FDP und die AfD. Gibt es Gegenstimmen? – Sehe ich keine. Stimment­

haltungen? – Sehe ich auch keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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